
 

 

ORDNUNG 

ÜBER DEN ZUGANG UND DIE ZULASSUNG 

FÜR DEN MASTERSTUDIENGANG 

„LEHRAMT AN GYMNASIEN“ 

DER UNIVERSITÄT OSNABRÜCK 

beschlossen in der 110. Sitzung des Senats am 25.04.2007 

befürwortet in der 59. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 28.03.2007 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 22.06.2007, Az.: 21.4 – 84 100 – 12/4 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2007 vom 24.09.2007, S. 709 

 

Änderung 

beschlossen in der 153. Sitzung des Senats am 21.05.2014 

befürwortet in der 59. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 26.03.2014 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 24.06.2014, Az.: 25.5 – 74534/09-06 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 09/2014 vom 28.08.2014, S. 1350 

 

Änderungen befürwortet in der  

122. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer (ZSK) am 01.07.2015 

beschlossen in der 160. Sitzung des Senats am 22.07.2015 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 04.08.2015, Az.: 27.5-74534/09-06 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 07/2015 vom 07.09.2015, S. 735 

 

Änderungen befürwortet in der  

127. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer (ZSK) am 03.02.2016 

beschlossen in der 164. Sitzung des Senats am 16.03.2016 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 14.04.2016, Az.: 27.5-74534-09/06  

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2016 vom 25.08.2016, S. 397 

 

Änderungen befürwortet in der  

134. Sitzung der Zentralen Kommission für Studium und Lehrer (ZSK) am 18.01.2017 

beschlossen in der 172. Sitzung des Senats am 15.02.2017 

genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 11.04.2017, Az.: 27.5-74534-09/06 

veröffentlicht im AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 04/2017 vom 15.06.2017, S. 565 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gym-

nasien an der Universität Osnabrück. 2Die Fächerkombinationen richten sich nach Anlage 1. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 geregelt. 

(3) 1Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen erfüllen, als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem 

Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 2Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen, als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Aus-

wahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

 a) 

– entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Sig-

naturstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem gleichwertigen Abschluss in 

den beiden Fächern oder in fachlich geeigneten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspe-

zifischen Schwerpunkt erworben hat, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt, 

oder 

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich 

geeigneten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungs-

vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der 

Kultusministerkonferenz festgestellt, 

sowie  

b) weitere fachbezogene Zugangsbedingungen gemäß Anlage 2 nachweist. 

 2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich geeignet ist, trifft die nach der Prüfungsordnung 

zuständige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende 

Module bis zu einem Umfang von 45 Leistungspunkten innerhalb von vier Semestern nachzuholen 

(Angleichungsstudien). 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen 

noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hin-

aus über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird 

geführt über die erfolgreiche Absolvierung einer DSH-Prüfung der Stufe 2 oder einer TestDaF-Prü-

fung mit mindestens Niveaustufe TDN4 in jedem der geprüften vier Teilbereiche oder über ver-

gleichbare Nachweise. 

§ 2a Vorläufige Zugangsberechtigung 

(1)  1Eine Person, die noch keinen Abschluss nach § 2 vorweisen kann, ist vorläufig zugangsberechtigt, 

wenn sie zum Bewerbungszeitpunkt in einem fachlich geeigneten Studiengang mindestens 150 Leis-

tungspunkte erfolgreich erbracht hat und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, 

dass sie den Abschluss spätestens bis zum Ende des ersten Semesters des Masterstudiengangs erlan-

gen wird. 2§ 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die aus den zum Bewerbungszeitpunkt vorliegenden Leistungen ermittelte Durchschnittsnote wird 

auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Ba-

chelorprüfung davon abweicht. 
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(3) 1Alle erforderlichen Leistungen des Bachelor- oder gleichwertigen Abschlusses sind bis spätestens 

zum Ende des ersten Semesters des Masterstudiengangs vollständig zu erbringen. 2Das Zeugnis über 

den Bachelorabschluss oder den gleichwertigen Abschluss ist bis spätestens zum 15. April (bei Be-

werbungen zum Wintersemester) bzw. 15.Oktober (bei Bewerbungen zum Sommersemester) vor-

zulegen. 3Wird das Zeugnis nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt und hat die vorläufig zugangsbe-

rechtigte Person dies zu vertreten, ist sie mit Fristablauf exmatrikuliert. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Die schriftliche Bewerbung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit inländischer 

Hochschulzugangsberechtigung bzw. inländischem Bachelorabschluss oder mit deutscher Staatsan-

gehörigkeit muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. August 

für ein Wintersemester und bis zum 15. Februar für ein Sommersemester, die schriftliche Bewer-

bung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern ausländischer Staatsangehörigkeit und aus-

ländischem Bachelorabschluss muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen 

bis zum 15. Juli für ein Wintersemester und bis zum 15. Januar für ein Sommersemester eingegan-

gen sein. 2Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungs-

termins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 

beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine 

Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über die Durchschnitts-

note sowie 

b) ein Lebenslauf sowie  

c) Nachweise nach § 2  

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

(4) Abweichend von §3 Absatz 3 können fachbezogene Zugangsbedingungen gemäß Anlage 2 dieser 

Ordnung bis zum 30.09. für ein Wintersemester und bis zum 31.03. für ein Sommersemester nach-

gereicht werden. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen erfüllen, als Studienplätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze 

nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) 1Die Auswahl erfolgt jeweils in jedem Studienfach. 2Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewer-

ber zu den Auswahlverfahren richtet sich nach den in der Bewerbung gewählten Fächern. 3Bewer-

berinnen und Bewerber, die nach ihrer Bewerbung zwei Auswahlverfahren zuzuordnen sind, werden 

in beide Zulassungsverfahren einbezogen. 

(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer Rangliste. 2Maßgebend für die 

Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. die 

Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 Absatz 3 Satz 2 und die auf dieses Fach 

bezogenen Fachnote im Bachelorabschluss in dem für den Masterstudiengang gewählten Studien-

fach; die Note für die Bachelorarbeit und die Note für den Professionalisierungsbereich gehen nicht 

in die Fachnote des betreffenden Studienfaches mit ein. 3Dabei geht die Durchschnittsnote des Ba-

chelorabschlusses mit einem Gewicht von 51 vom 100 und die Fachnote mit einem Gewicht von 49 

vom 100 in die Erstellung der Rangliste ein. 4Bei noch bestehender Ranggleichheit entscheidet das 

Los. 

(4) Die Zulassung in einer Gruppe gilt zugleich als Zulassung für das in der Bewerbung gewählte zweite 

Fach. 
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(5) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung unberührt.  

§ 5 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 

schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewer-

berin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt 

diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf 

diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-

scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder 

des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechts-

behelfsbelehrung zu versehen. 3Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten 

Frist schriftlich zu erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten 

wird. 4Legt die Bewerberin oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so 

ist sie oder er vom Nachrückverfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 3 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 3Der 

Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem 

Abschluss des Verfahrens. 

§ 6 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehen-

der Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere 

Härte bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren oder 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 

gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Ergebnis der 

Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Orts-

wahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann 

noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

(3) Werden gem. § 2 Absatz 1 Satz 2 Angleichungsstudien gefordert, ist eine Einschreibung für höhere 

Fachsemester nicht möglich. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in dem Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität 

Osnabrück in Kraft. 



 6 

Anlage 1: Liste der wählbaren Studienfächer und Fächerkombinationen 

Liste der wählbaren Studienfächer an der Universität Osnabrück für den Master-
studiengang Lehramt an Gymnasien* 

 

B
io

lo
g

ie
 

C
h

em
ie

 

D
eu

ts
ch

 

E
n

g
li

sc
h

 

E
rd

k
u
n

d
e 

E
v

. 
R

el
ig

io
n

 

F
ra

n
zö

si
sc

h
 

G
es

ch
ic

h
te

 

Is
la

m
is

ch
e 

R
el

ig
io

n
 

In
fo

rm
at

ik
 

K
at

h
. 

R
el

ig
io

n
 

K
u

n
st

 

L
at

ei
n

 

M
at

h
em

at
ik

 

M
u

si
k

 

P
h

y
si

k
 

S
p

an
is

ch
 

S
p

o
rt

 

Biologie                   

Chemie                   

Deutsch                   

Englisch                   

Erdkunde                   

Ev. Religion                   

Französisch                   

Geschichte                   

Informatik                   

Kath. Religion                   

Kunst                   

Latein                   

Mathematik                   

Musik                   

Physik                   

Spanisch                   

Sport                   

 

                                                           

* Die Empfehlungen für Fächerkombinationen entsprechen den zur Zeit gültigen Bestimmungen der Ver-

ordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) für den 

Studiengang Lehramt an Gymnasien. Andere Fächerkombinationen können von Studienbewerberinnen 

und Studienbewerbern im Einzelfall auch gewählt werden, wenn die zuständige Stelle eine ent-

sprechende Ausnahmegenehmigung erteilt hat. 
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Anlage 2: Fachbezogene Zugangsbedingungen 

Soweit nicht anders erwähnt, sind Sprachkenntnisse in der folgenden Form nachzuweisen:  

1. Abiturzeugnis, 

2. Zeugnis des Erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht in der jeweiligen Sprache 

(mindestens ausreichend), 

3. erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung der Hochschule, die mindestens Kenntnisse wie unter 

Nummer 2 vermittelt, 

4. Zeugnisse über die mindestens zweijährige Teilnahme an dem in der jeweiligen Sprache geführten Un-

terricht einer ausländischen Schule, 

5. weitere Zeugnisse, die Kenntnisse belegen, die dem unter Nummer 2 genannten Niveau entsprechen. 

Fachbezogene Grundkenntnisse und fachbezogene Kenntnisse in Griechisch, Hebräisch oder Latein werden 

nachgewiesen durch die erfolgreiche Teilnahme an dazu angebotenen Lehrveranstaltungen der Hochschule, 

durch einen Nachweis nach den Nummern 1 bis 5 oder durch den Nachweis des Graecums, des Hebraicums, 

des Kleinen Latinums, des Latinums oder des Großen Latinums. 

Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendekanin oder der Stu-

diendekan des jeweilig zuständigen Fachbereichs im Benehmen mit einer Fachvertreterin oder einem Fach-

vertreter, die oder der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück steht. 

 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Biologie 
Der erfolgreiche Abschluss der Module BIO-GM-BD1 und BIO-GM-BD2 oder gleich-

wertiger Module 

Chemie 
Der erfolgreiche Abschluss des Moduls CHE-GDiKSem oder eines gleichwertigen Mo-

duls, wenn Chemie als Haupt- und Kernfach im Zwei-Fächer Bachelor studiert wurde. 

Deutsch 
Der Zugang im Fach Deutsch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber über 

nachgewiesene Sprachkenntnisse in zwei Fremdsprachen verfügt.  

Englisch 

Der Zugang im Fach Englisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

(1) Englische Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über besondere Zugangsvorausset-

zungen für das Studium des Faches ‚Englisch/Anglistik’ im Rahmen des Bachelor-

studiengangs Bildung, Erziehung und Unterricht, des Bachelorstudiengangs berufli-

che Bildung und des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs mit einem Fach ‚Eng-

lisch/Anglistik’“; 

(2) Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache nachweist 

Erdkunde 

Der erfolgreiche Abschluss des „Moduls GEO-34“ oder eines gleichwertigen Moduls, 

wenn Geographie/Erdkunde als Haupt- oder Kernfach im Zwei-Fächer-Bachelor studiert 

wurde. 

Evangelische 

Religion 

Der Zugang im Fach Evangelische Religion setzt 

a) den Nachweis des Graecums oder fachbezogener Griechischkenntnisse oder Hebrai-

cum oder fachbezogene Kenntnisse in Hebräisch und 

b) den Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbezogener Lateinkenntnissevoraus. 

Französisch 

Der Zugang im Fach Französisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

a) Französische Sprachkenntnisse gemäß dem Sprachniveau C1 nach dem gemeinsa-

men europäischen Referenzrahmen (GERR) sowie 

b) Englischkenntnisse – oder auf Antrag Kenntnisse in einer anderen Fremdsprache – 

auf das Sprachniveau B1 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 

(GERR) 

nachweist. 

Der Nachweis der Französisch-Kenntnisse nach Buchstabe a) gilt mit einem abgeschlos-

senen 

Bachelorstudium im Fach Französisch oder mit einem gleichwertigen Studium als er-

bracht. 

Geschichte 

Der Zugang im Fach Geschichte setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

a) das Latinum und 

b) Kenntnisse in einer neueren Fremdsprache 

nachweist. 



 8 

Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Islamische 

Religion 

Fachbezogene Grundkenntnisse in Arabisch für den Umgang mit einfachen Quellentex-

ten, insbesondere: 

– Kenntnisse der Grammatik, Morphologie und Syntax,  

– Kenntnisse der wissenschaftlichen Umschrift, 
Kenntnisse der wichtigsten Regeln der Koranrezitation 

Kath. 

Religion 

Aus dem Bachelorstudium müssen insgesamt 6 SWS aus dem Bereich der Fachdidaktik 

nachgewiesen werden. 

Kunst 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Kunst müssen die fachliche Eignung 

nach Maßgabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachwei-

sen. Diese Bestimmung gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für 

den Zugang in einen ersten berufsqualifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eig-

nungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem Fall muss eine Bewerberin oder ein 

Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung vorlegen. Über die Ver-

gleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige Stelle. 

Latein 

(1) Der Zugang im Fach Latein setzt 

a) mindestens das Latinum, 

b) das Graecum sowie 

c) Kenntnisse in einer modernen Fremdsprache 

 voraus. 

(2) Studiennachweis aus der Veranstaltung „Einführung in die Fachdidaktik“. 

Musik 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studienfach Musik müssen die fachliche Eignung 

nach Maßgabe der jeweils geltenden Ordnungen durch eine Eignungsprüfung nachwei-

sen. Diese Bestimmung gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, soweit bereits für 

den Zugang in einen ersten berufsqualifizierenden Studiengang eine vergleichbare Eig-

nungsprüfung erfolgreich erbracht wurde. In diesem Fall muss eine Bewerberin oder ein 

Bewerber den Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung vorlegen. Über die Ver-

gleichbarkeit entscheidet die nach der jeweils geltenden Ordnung zuständige Stelle. 

Physik 

(1) Der erfolgreiche Abschluss folgender Module oder Veranstaltungen, wenn der Zwei-

Fächer-Bachelor mit Physik als Hauptfach studiert wurde: 

– PHY-PL, 

– PHY-EFD, 

– PHY-TP-1, 

– PHY-TP-2, 

– PHY-GPU-1, 

– PHY-FPR-9 

 oder gleichwertiger Module erbracht wurden. 

(2) Der erfolgreiche Abschluss folgender Module oder Veranstaltungen, wenn der Zwei-

Fächer-Bachelor mit Physik als Kernfach studiert wurde: 

– PHY-PL 

– PHY-EFD, 

– PHY-TP-1, 

– PHY-GPU-1   

 oder gleichwertiger Module erbracht wurden. 

Spanisch 

Der Zugang im Fach Spanisch setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

a) spanische Sprachkenntnisse gemäß dem Sprachniveau C1 nach dem gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen (GERR) sowie 

b) Englischkenntnisse – oder auf Antrag Kenntnisse in einer anderen Fremdsprache –  

nachweist.  

Der Nachweis der Spanisch-Kenntnisse nach Buchstabe a)  gilt mit einem abgeschlosse-

nen 

Bachelorstudium im Fach Spanisch oder mit einem gleichwertigen Studium als erbracht. 
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Fach fachbezogene Zugangsbedingungen 

Sport 

Folgende Nachweise sind vorzulegen:  

1. Eine Ausbildung in Erster Hilfe im Umfang von mindestens 8 Unterrichtseinheiten 

sowie 

2. das Deutsche-Rettungsschwimmabzeichen (Bronze) der DLRG, des DRK oder des 

ASB erforderlich.  

Die Nachweise 1. und 2. in Abweichung von § 3 Abs. 3 können bis zum 31.01. bei Stu-

dienbeginn im Wintersemester bzw. 30.06. bei Studienbeginn im Sommersemester beim 

Mehrfächer-Prüfungsamt PATMOS nachgereicht werden.    

Über die Anerkennung weiterer Nachweise in Einzelfällen entscheidet die Studiendeka-

nin oder der Studiendekan Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften  im Be-

nehmen mit einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter, die oder der in einem unbe-

fristeten Beschäftigungsverhältnis zur Universität Osnabrück steht. 

 


